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Sehr geehrter , sehr geehrter 
 
nach Rücksprache mit der Abteilungsleiterin der Umweltabteilung , Frau , darf ich Ihnen mitteilen, 
dass bezüglich des Vorhabens „Solarpark Wallsdorf“ in Kirchensittenbach eine Befreiung gemäß § 67 
Abs.1 Satz1 BNatSchG von Seiten des Landratsamtes erteilt werden könnte. 
 
Für eine Befreiungslage muss einer der Befreiungsgründe nach Art. 67 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG vorliegen 
und von Ihnen ein entsprechender Antrag bei der Baubehörde (Herr Riemer) gestellt werden. 
 
Ein Befreiungsgrund liegt gemäß Art. 67 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG vor, wenn die Befreiung aus 
Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher 
Art, notwendig ist. Nach dieser Vorschrift müssen überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die 
Befreiung erfordern. Nur ein qualifiziertes öffentliches Interesse entspricht dem Gemeinwohl (BVerwG, 
Beschluss vom 20.02.2002, Az. 4 B 12.02, BeckRS 2002, 31352304). Die Gründe, welche die 
Bauleitplanung erfordern, müssen daher so gewichtig sein, dass sie die Belange von Natur und Landschaft 
im Schutzgebiet überwiegen. Das allgemeine Wohl muss die Befreiung erfordern, so dass keine 
vernünftigen und zumutbaren Varianten außerhalb des Schutzgebiets bzw. auf ökologisch weniger 
wertvollen Stellen innerhalb des Schutzgebiets vorhanden sein dürfen. Das Schutzgebiet als Ganzes muss 
in seiner Substanz unberührt bleiben. Dementsprechend kann eine Befreiungslage nur für Einzelfälle, die 
den Bestand der Verordnung nicht berühren, angenommen werden (nur für Fälle geringfügiger Bebauung, 
weiterhin soll das Schutzgebiet in seiner Substanz unberührt bleibt und der Schutzzweck muss auch weiter 
erreicht werden können).  
 
Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien (FFPV) liegen gemäß 
der genannten Vorschrift im überragenden öffentlichen Interesse ( § 2 EEG ) und dienen der öffentlichen 
Gesundheit und Sicherheit. Damit liegt ein qualifiziertes öffentliches Interesse vor. Ein Befreiungsgrund 
liegt demnach vor. 
 
Die Größe des Vorhabens ist mit etwa 5 ha im Vergleich zu anderen FFPV-Vorhaben sehr gering, da diese 
zumeist eine zweistellige Hektarzahl umfassen.  
Das nachgereichte Konzept vom 06.10.2025 setzt auf eine hochwertige Eingrünung, die der Eingliederung 
in die Landschaft dienen soll und einer Aufteilung der Anlage im mehrere Einzelflächen. Die vorgelegte 
Alternativenprüfung vom 06.10.2025 legt plausibel dar, dass die anberaumte Fläche im gesamten 
Gemeindegebiet am meisten geeignet ist und zugleich keine passendere Fläche ersichtlich ist. Das 
Schutzgebiet als Ganzes (21.885 ha) bleibt in seiner Substanz deshalb bei ganzheitlicher Betrachtung 
noch unberührt. 
 
Aus oben genannten Gründen kann einer Befreiung zugestimmt werden. 
 
Zum weiteren Vorgehen würde ich Sie bitten sich mit Herrn Riemer (Baurecht) mit dem Sie bereits in 
Kontakt waren in Verbindung zu setzen und ihm mitzuteilen, ob an dem Verfahren festgehalten werden 
soll. 
 
Von Seiten der Abteilung Baurecht wird dann eine erneute Beteiligung der Unteren Naturschutzbehörde 
erfolgen. 
 
Bei Rückfragen können Sie sich gerne jederzeit an mich wenden. 
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Mit freundlichen Grüßen 

 
Landratsamt Nürnberger Land 
Untere Naturschutzbehörde 
Waldluststr. 1, 91207 Lauf a. d. Peg. 
Tel. 
Fax 
Email: 
www.nuernberger-land.de 
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Briefanschrift
Postfach 6 06, 91511 Ansbach

Frachtanschrift
Promenade 27, 91522 Ansbach

Dienstgebäude
Promenade 27
Weitere Gebäudeteile
F Flügelbau
Th Thörmerhaus

Weiteres Dienstgebäude
Bischof-Meiser-Str. 2/4

Telefon 0981 53-0
Telefax 0981 53-1456
E-Mail poststelle@reg-mfr.bayern.de
Internet
http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de

Öffentliche Verkehrsmittel
Bushaltestellen Schlossplatz
oder Bahnhof der Stadt- und
Regionallinien

Gemeinde Kirchensittenbach; Landkreis Nürnberger Land; Flächennutzungsplan, Änderung 
(PV Wallsdorf); Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Regierung von Mittelfranken nimmt als höhere Landesplanungsbehörde anhand der von ihr in 
dieser Eigenschaft ausschließlich zu vertretenden überörtlich raumbedeutsamen Belange der 
Raumordnung und Landesplanung zu o.g. Flächennutzungsplanänderung wie folgt Stellung:

Im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplans beabsichtigt die Gemeinde Kirchensittenbach 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer Photovoltaikanlage südöstlich 
des Ortsteils Wallsdorf mit einer Gesamtgröße von ca. 8,3 ha zu schaffen. Hierzu soll ein Sonder-
gebiet mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ dargestellt werden. Im Parallelverfahren soll der
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark Wallsdorf“ aufgestellt werden. 

Für das o.g. Verfahren sind insbesondere folgende Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungs-
programmes (LEP) Bayern einschlägig: 

6.2.1 Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien (Z) Erneuerbare Energien sind dezentral in 
allen Teilräumen verstärkt zu erschließen und zu nutzen. 

6.2.3 Photovoltaik (G) Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen vorzugsweise auf vorbelasteten 
Standorten realisiert werden. 
(G) Im notwendigen Maße soll auf die Nutzung von Flächen für Freiflächen Photovoltaikanlagen in 
landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten hingewirkt werden.

5.4.1 Erhalt land- und forstwirtschaftlicher Nutzflächen (G) Land- und forstwirtschaftlich ge-
nutzte Gebiete sollen in ihrer Flächensubstanz erhalten werden. Insbesondere für die Landwirt-
schaft besonders geeignete Flächen sollen nur in dem unbedingt notwendigen Umfang für andere 
Nutzungen in Anspruch genommen werden.

7.1.3 Erhalt freier Landschaftsbereiche (G) In freien Landschaftsbereichen soll der Neubau von 
Infrastruktureinrichtungen möglichst vermieden und andernfalls diese möglichst gebündelt werden. 

REGIERUNG VON MITTELFRANKEN

Regierung von Mittelfranken • Postfach 6 06 • 91511 Ansbach

Per E-Mail
Gemeinde Kirchensittenbach
Rathausgasse 1
91241 Kirchensittenbach

Ihr Zeichen
Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen (Bitte bei Antwort angeben)
Ihre Ansprechpartnerin/Ihr Ansprechpartner

E-Mail: 

Telefon  /  Fax Erreichbarkeit
Promenade 27

Datum

14.10.2024
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Das o.g. Vorhaben steht mit dem Ziel 6.2.1 des Landesentwicklungsprogrammes (LEP) Bayern in 
Einklang, wonach Erneuerbare Energien verstärkt zu erschließen und zu nutzen sind. Die Auswei-
sung von Flächen für die Errichtung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien soll jedoch 
raumverträglich unter Abwägung der berührten fachlichen Belange erfolgen. 
Der Planbereich liegt innerhalb eines landwirtschaftlich benachteiligten Gebiets (LEP (G), 6.2.3), 
befindet sich allerdings nicht auf einem vorbelasteten Standort (LEP (G), 6.2.3). Die Begründung 
mit Umweltbericht zeigt, dass eine Auseinandersetzung mit Planungsalternativen stattgefunden hat 
und keine besser geeigneten Flächen im Gemeindegebiet verfügbar sind. 

Der Geltungsbereich liegt im Landschaftsschutzgebiet. Zur Frage, ob das Vorhaben hier zulässig
ist, verweisen wir auf die zuständige Fachstelle. Wir weisen zudem auf Ziel 7.1.3.5 des Regional-
plans Region Nürnberg hin, nach dem die bestehenden Landschaftsschutzgebiete innerhalb der
Region langfristig in ihrem Bestand gesichert werden sollen.

Einwendungen aus landesplanerischer Sicht werden nicht erhoben, wenn die Landschaftsschutz-
gebietsausweisung dem Vorhaben nicht entgegensteht.

Hinweis:
Gemäß vorliegender Unterlagen sollen die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung im wei-
teren Verfahren ergänzt werden. Eine fachliche Stellungnahme der Höheren Naturschutzbehörde 
erfolgt entsprechend nach Vorliegen der saP.

Mit freundlichen Grüßen

gez.



Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten

Roth-Weißenburg i.Bay.
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91154 Roth
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poststelle@aelf-rw.bayern.de
www aelf-rw.bayern.de

AELF-RW • Johann-Strauß-Straße 1 • 91154 Roth

Gemeinde Kirchensittenbach
Rathausgasse 1
91241 Kirchensittenbach

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom
E-Mail vom 30.08.2024

Unser Zeichen, Bitte bei Antwort angeben

Name

Telefon

Roth-Weißenburg i.Bay., 30.09.2024

Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich für das Sondergebiet 
„Solarpark Wallsdorf“ der Gemeinde Kirchensittenbach
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. 
§4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o.g. Änderung des Flächennutzungsplans wird wie folgt Stellung genommen:

Bereich Landwirtschaft:

Ausgangssituation:
Der Geltungsbereich der Photovoltaikanlage umfasst die Grundstücke mit den 
Flurnummern 241 (Tfl.), 240 (Tfl.), 239 (Tfl.) und 234 (Tfl.) in der Gemarkung 
Wallsdorf sowie die Flurnummern 1087 (Tfl.), 1089 (Tfl.) und 1121 (Tfl.) in der Ge-
markung Treuf. Mit der geplanten Freiflächenphotovoltaikanlage wird eine Fläche 
von ca. 8,30 ha für einen längeren Zeitraum aus der landwirtschaftlichen Nutzung 
genommen und steht zukünftig für die Erzeugung von Lebens- und Futtermitteln 
nicht mehr zur Verfügung. Das Grün- und Ackerland wurde bisher intensiv land-
wirtschaftlich bewirtschaftet, bei der Bodenart im Planungsgebiet handelt es sich 
um einen Lehmboden mit einer durchschnittlichen Ertragsfähigkeit. Die Boden-
zahl/Grünlandgrundzahl wird mit 32 bis 61 Wertpunkten und die Ackerzahl/Grün-
landzahl mit 21 bis 51 Wertpunkten angegeben; sie liegen teilweise über dem 
Durchschnitt des Landkreises Nürnberger Land.

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden, insbe-
sondere wenn es sich um ackerbaulich gute Böden handelt.

Die Landwirtschaftlichen Belange können unserer Stellungnahme zum vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan für das Sondergebiet „Solarpark Wallsdorf“ (Gz. A-
ELF-RW-L2.2-4612-67-10-3) entnommen werden.
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Aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen aufgrund des hohen Flächenverlustes für 
die Landwirtschaft und der Einbeziehung von Flächen mit überdurchschnittlicher 
Bodenbonität  Bedenken gegen die Änderung des Flächennutzungsplans der Ge-
meinde Kirchensittenbach.

Bereich Forsten:

Wald i.S.d. § 2 Bundeswaldgesetz (BWaldG) i.V.m. Art. 2 Abs.1 Bayerisches Wald-
gesetz (BayWaldG) ist durch den o.g. Flächennutzungsplan nicht direkt betroffen. 
Forstliche Belange sind nicht berührt.

Auf die indirekte Betroffenheit von angrenzenden Waldflächen wird in der Stellung-
nahme zum zugehörigen Bebauungsplan eingegangen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. 
Landwirtschaftsoberinspektor
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Landesbund für Vogelschutz 
in Bayern e.V. (LBV) 
Verband für Arten- und  
Biotopschutz 
Vorsitzender: Dr. Norbert Schäffer  
Sitz: Hilpoltstein

Gemeinnütziger, nach §63 BNatSchG 
anerkannter Naturschutzverband  
Amtsgericht Nürnberg 
VR 20103 
USt-IdNr.: DE 188861816 
(§27a Umsatzsteuergesetz) 

Sparkasse Mittelfranken Süd 
IBAN: DE47 7645 0000 0240 0118 33 
BIC: BYLADEM1SRS 
Raiffeisen – meine Bank eG 
IBAN: DE04 7606 9449 0008 9590 05 
BIC: GENODEF1FYS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Betrifft: Bebauungsplan "Solarpark Wallsdorf" und Änderung des Flächennutzungsplanes der Ge-
meinde Kirchensittenbach 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-
gung gem. § 3 Abs. 1 BauGB. 
 
Grundsätzlich steht der LBV - Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern dem Ausbau der Pho-
tovoltaik im Zuge der Energiewende auch im Freiland offen gegenüber. Zum derzeitigen Stand des 
Planungsverfahrens liegt die notwendige spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) noch nicht 
vor. Als Fachverband im Arten- und Naturschutz fehlen uns hier wichtige Informationen, um eine kor-
rekte Begleitung des Vorhabens vorzunehmen. 
 
Weitere Stellungnahmen im Verfahrensverlauf behalten wir uns daher ausdrücklich vor.  
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  
 
Im Auftrag der LBV-Kreisgruppe Nürnberg. 
Mit freundlichen Grüßen, 

LBV - Landesbund für Vogel- 
und Naturschutz in Bayern 
Bezirksgeschäftsstelle Mittelfranken 
Humboldtstraße 98 
90459 Nürnberg 
Telefon: 0911 / 45 47 37 
mittelfranken@lbv.de | 
mittelfranken.lbv.de  
 

 
E-Mail
 

LBV | Humboldtstraße 98 | 90459 Nürnberg 

 
Gemeinde Kirchensittenbach 
Rathausgasse 1 
91241 Kirchensittenbach 
 
info@kirchensittenbach.de 
 

02.10.2024  

Mit freuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuundnnnn lichen Grüßen


